
Obas und Verbeamtung NRW - Höchstalter?!?
Beitrag von „Lisam“ vom 27. Juni 2019 13:56

Du müsstest wohl nachweisen, dass du wegen der Kinderbetreuung zeitweise nicht gearbeitet
hast. Schon eine Teilzeitbeschäftigung kann dem widersprechen.
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